
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

46. Sitzung (14.12.1822)

urn:nbn:de:bsz:31-184804

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:31-184804


Sechs und vier zigſte Sitzung . —
Karlsruhe , den 14 . December1822 .

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder , mit Ausnahme:
Sr, Hoheit , des Durchlauchtigſten Praͤſidenten , Herrn

Marfgrafen Wilhelm zu Baden ,
Ihrer Hoheiten , der

Herren Marfgrafen Leopold und

Marimilian zu Baden ,
d Aher Hetrn Staatsminiſter , Frhru . v . Berſtett und

des
Herrn Generallieutenants v. Schaͤffer ,

es Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,
° S Serr Staatsraths , Şrhrn . be Baden , und
es Hern Staatsraths , Frhr . v, Zyllnhardt .

ti
Weiter anwefend :

Derr Regierungscommiſſaͤr geh . Referendaͤr
Shr . v, Liebenſtein .

— —— —
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Unter dem Vorſitz

Sr . Durchlaucht des erſten Biecepraͤſidenten —

Herrn Fuͤrſten v. Fuͤrſtenberg .

Da das Protokoll der vorigen Sitzung wegen Kuͤrze
der Zeit nicht hatte geſtellt werden koͤnnen , ſo wurde
der Tagesotdnung zufolge die Diseuſſion uͤber die
Gemeindeord nung wieder aufgenommen .

—J

Sehr . v Tuͤrkheim erlaͤutert , unter Verwei⸗

ſung auf den Commiſſtonsbericht , die vorgeſchlagenẽ
Veraͤnderung.

Zachariaͤ : Ich habe bey dieſem Artikel noch

drey Zufaͤtze vorzuſchlagen . Jedoch zwey derſelben
will ich nur als Wuͤnſche aͤuſſern .

Fuͤrs erſte ſollte wohl der Artikel eine Vorſchrifl
uͤber die Aufhebung des Unterſchieds zwiſchen Orts⸗

und Schutzbuͤrgern enthalten ; eine Vorſchrift , wodur

dieſe Aufhebung moͤglichſt erleichtert wuͤrde . Jedo

will ich auf dieſen Vorſchlag nicht weiter eingehen⸗

da er zur Eroͤrterung mancher Einzelheiten fuͤhren wuͤrde/

vielleicht auch beſſer von der andern Kammer ausgeht

Ein zweyter Zuſatz waͤre der , daf dag Geſeb

den fraglichen Klaſſenunterſchied nur in der Maaf ?

beftåtige , daş die einzelnen Gemeindeglieder , welchẽ
dermalen in Beziehung auf den Buͤrgergenuß bevo”
rechtet ſeyen , auf ihre Lebenszeit in dem Genil ! ”

dieles Borrechteg verbleiben . So wirde alfo jener

widerrechtliche und ſo gehaͤſſige Unterſchied bald gaͤng

uͤch aufhoͤren . Jedoch befheide ih mih gern ; D

dieſer Vorſchlag , da er in die buͤrgerlichen Verhaͤltniſe
der Gemeindeglieder ſehr tief eingreift , großen

denklichkeiten unterworfen iſt . Indeſſen in dem Groß
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derzogthum Darmſtadt beſteht , meines Wiſſens , bereits
das hier vorgeſchlagene Geſetz —

Der dritte Zuſatz endlich , den ich foͤrmlich in

Antrag bringe , if der :

„ Wo ein ſolcher Klaſſenunterſchied nicht ſchon be -

ſteht , darf er nicht weiter eingefuͤhrt werden . “

Der Satz entſpricht , wie mir ſcheint , ganz den

Anſichten der Commiſſion . Indeſſen , wenn das Ver⸗

bot nicht ausdruͤcklich hinzugefuͤgt wuͤrde, ſo koͤnnte doch

wegen des erſten Abſatzes des vorliegenden Artikels

ein Zweifel entſtehen , ob ein ſolcher Klaſſenunterſchied
Zukunft noch in einer Gemeinde eingefuͤhrt werden

uͤrfe .

Frhr . v. Tuͤrkheim beſtreitet die beiden , nur
als Wuͤnſche vorgeſchlagenen Zuſaͤtze , den erſten jedoch
vor der Hand blos in Beziehung auf ſeine Allgemein —
heit und Unbeſtimmtheit , den zweyten hingegen mit der

Bemerkung, daß er in offenbarem Widerſpruch mit
den Grundſaͤtzen ſtehe , welche in dem Commiſſions⸗

erichte ausdruͤcklich entwickelt worden , in dem ganzen
eſetzentwurf durch alle ſeine Theile durchlaufend aus —⸗

gefuͤhrt ſeyen , und womit , wenigſtens in dieſem Punct ,
alle Commiſſtonsmitglieder , auch der Antragsſtellen , ein
verſtanden zeweſen ſeyen . Denn man duͤrfe nur die
Sanze Ausführung diefer Grundfåge nachleſen , um ſich
Auf jeder Zeile zu uͤberzeugen , taf das , was von

Veybehaltung des Unterſchleds , hinſichtlich der Gemein —

enutzungen, geſagt ſey , niht mit Dem Vorſchlage , die

vollberechnigten Buͤrger ausſterben zu laſſen , in Ver —
inbarung geſetzt werden koͤnne; nii auch der Bors

ag in feinem Fall alg Zufag gu dem vorliegeden Sen ,

m
pern als Berwerfung der Grundlage deg ganzen Gefeg -

wurfs betrachtet werden muͤſſe Dagegen werde der

foͤrmlicher Antrag zur Sprache gebrachte dritte

Dr - e
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Zufaş feinen Mnfand finden , da er dem im Com

miſſionsbericht ausgeſprochenen Fapt gemaͤß ſey

Reg . Comm. geh . Ref . v. gieb enftein erklaͤrt,
daß er zwar ohne ſpecielle Inſtruction keine poſttive
Erklaͤrung úber den vorgeſchlagenen Zuſatz geben koͤnne ,

die Regierung denſelben jedoch wahrſcheinlich fuͤr un —

bedenklich halten werde , da es ihren eigenen Au —

ſichten und Wuͤnſchen gemaͤß ſey , daß der Unter —

ſchied zwiſchen Orts - und Schutzbuͤrgern , wo er noch
beſteht , nach und nach beſeitigt werde , und ſie alſo

auch das Wiederaufleben deſſelben , da , wo er bereits

verſchwunden , nicht wuͤnſchen koͤnne .

Frhr . v. Weſſenberg : Das allgemeine Inter —

eſſe ſcheint mir ſehr erwuͤnſcht zu machen , daß allmaͤh

lig der Unterſchied und die Ungleichheit im Genuſſe

des Gemeindevermoͤgens ganz verſchwinde . Denn dieſe

Ungleichheit wird einen Kaſtengeiſt erzeugen und unter —

halten , der dem aͤchten Gemeindegeiſt und Gemeinſinn

geradezu widerſtrebt . Ich ſtimme daher nicht nur dem

Antkage des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ bey , daß

keine neue Ungleichheit der Art irgendwo eingefuͤhrt
werden duͤrfe , ſondern erlaube mir auh noh den ZW

ſatz vorzuſchlagen :
„ Jedoch bleibt es jeder Gemeinde unbenommen s
„ durch Beſchluß der Stimmenmehrheit den glei⸗
„ chen Buͤrgergenuß auch auf andere Klaſſen au ?

„ zudehnen . “

v. Rotted eflârt fich gegen den von Zacharis
vorgeſchlagenen Zuſatz und zwar darum , weil er , wie

er juͤngſt ſchon bemerkt habe , die Forterhaltung oDe

die Abſchaffung des verſprochenen Klaſſenunterſchieds
gerne dem freyen Entſchluſſe der einzelnen Ge —
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meinden anheim ſtellen moͤchte. Wenn aber ſolche Au⸗
tonomie ſtatuirt oder anerkannt waͤre, ſo wuͤrde ein

eſetz , welches die Einfuͤhrung des Klaſſenunterſchieds
a , wo er bis jetzt noch nicht beſtand , verboͤte , eine

wirkliche Rechtsungleichheit zwiſchen den Gemein⸗en ſtatuiren . Es zaͤbe naͤmlich ſodann Gemeinden ,
welchen kerlaubt waͤre, einen Theil deg Gemein -

egutes nach den Grundſaͤtzen der communio zu be —
fiten, imd welchen erlaubt wåre , dDurh eigene Ent -

Hließung daruͤber zu entſcheiden , ob ein Klaffen -
erſchted , d. h. eine Ausſcheidung eines Theiles bom

emeindegut zu einer gewiſſen Zahl von Buͤrgernutzun⸗gen Statt finden ſolle , oder nicht , und gaͤbe hinwie —
der andere Gemeinden , welchen ſolches Recht nicht
zuſtaͤnde, ſondern ſchon durchs Geſetz vorgeſchrieben
waͤre, was bey ihnen gelten ſolle . Er glaube daher ,
daß, fo wie den Gemeinden , bey welchen der beſpro —
bene Klafenmterfhied Statt findet , das Recht ,

urch Gemeindsbeſchluß denſelben abzuſchaffen ,
uh jenen , bey welchen er zur Beit niht Gtatt
indet , dag analoge Recht mfe erteilt werden ,

ù elgenen freyen Beſchluß die Einfuͤh —
ung des Unterſchiedes zu verbieten .

u

Reg Comm . geh Ref . v. Liebenſtein erklaͤrt
fieh mit dem Zuſatze des Frhrn . v. Weſſenberg einver —
fanden , glaubt jedoch , Dağ dDerfelbe feinem Wefen nath ,
aan in den folgenden Şen , die von der Erwerbung$

Bürgerrets handeln , enthalten fey . € g fey dort

i geſprochen, daß die Gemeinden durh Stimmen -

` hrheit neue Buͤrger aufnehmen koͤnnen , ohne dabey
irgend eine Beſchraͤnkung gebunden zu ſeyn , als

* Auslaͤnder, die fie aufaehmen mollen , guyórderft
Tai die Staatsbehoͤrde das Indigenat g " ha⸗

muͤſſen.
$

e:
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Nichts hindere denmach eine Gemeinde , die grof-
måthig genug feyn wole , durch freyen Entfhluf ihre
Schutzbuͤrger in Maſſe in den Vollgenuß der rechts⸗
buͤrgerlichen Rechte aufzunehmen .

Datzegen fpricht der Reg . Commiſſaͤr gegen
die v . Rotteck entwickelte Anſicht .

Wo die Shranfen einmal gedffnet feyen , mife

eg den Gemeinden gefeglih unmöglich feyn , fie wieder

aufs Neue zu ſchließen .

Frhr . v. Weſſen berg : Wenn der von mit

vorgeſchiagene Zuſatz auch wirklich ſchon in dem Sinne
des Geſehtzes liegt ; ſo finde ich es doch erwuͤnſcht/

daß darin der Weg zur Gleichſtellung ausdruͤcklich be —

zeichnet , und dadurch gleichſam der Wunſch derfelben
zu erkennen gegeben werde . Daß uͤbrigens nur die Be⸗
rechtigten bey dem Beſchluſſe der Gleichſtellung Stim⸗
me haben ſollen , finde ich gerecht . Aber an Der

Stimmenmehrheit der Berechtigten fann e vollkommen
genuͤgen , wogegen durch die Forderung von zwey Drit⸗
in der Summen ein guͤnſtiger Beſchluß zu ſehr erſchwert

wuͤrde.

Frhr . v. Tuͤrkheim tritt dieſer Anſicht bey , und

glaubt , daß der Zuſatz des Hofraths v. Rotteck at

deſſen eigenen Anſichten fließe , deren abermalige Wi⸗
derlegung nicht fuͤr noͤthig erachtet werden duͤrfte , we!
durch die bereits gefaßten Beſchluͤſſe ſchon aus geſpro⸗
chen ſeye , daß man ſie nicht theile .

v. Rotteck vertheldigt ſeinen Zuſatz gegen
die

erhobenen Bedentlihfeiten , und verwahrt fih dagegen —

daß ſeine Zuſaͤtze uͤberhaupt deßhalb verwerflich ſeyen⸗

weil fie aug einem nigt anerkannten Prineip fließen—

*
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Die Kammer habe ſich nicht uͤber die Principien
ausgeſprochen , von welchen ihre Beſchluͤſſe ausgiengen ;
uͤbrigens brauche er hier nicht einmal von ſeinem hoͤch—
ſten Princip auszugehen , er koͤnne einen naͤheren Grund

ſeiner Behauptung ſelbſt aus den Principien ſei —
ner Gegneéer entnehmen . Denn wenn dieſelben die

Buͤrgernutungen , als dem Privatrecht angehoͤrig , be —

trachteten , ſo ſey doch klar , daß , wenn ein Verbot

an einen Theil der Gemeinden erlaſſen werde , ſolches
beh den uͤbrigen Gemeinden beſtehenden Privatrechts
fih niht au erfreuen , dadurch den einen ungugånglih

Semacht werde , mag andere beggen dårfen , mithin ,
Wie ( hon gefagt , eine wahre Rechtsungleichheit ſtatuirt
werde . Uebrigens muͤſſe er widerſprechen , daß dag

Recht , den Klaſſenunterſchied abzuſchaffen , ſchon gegen —

waͤrtig den Gemeinden zuſtehe , oder in dem Rechte ,
die Schutzbuͤrger als Ortsbuͤrger aufzunehmen , entz

halten ſey . Denn ein weſentlicher Unterſchied ſey zwi —
ſchen der Aufnahme vieler , oder aller wirk —

lichen Schutzbuͤrger unter die Ortsbuͤrger , und

dem Beſchluß der Abfhaffung der Klaffen .
Jene theile blog einer Zahl von beſtimmten Indivi —

uen das Recht der Ortsbuͤrger mit , hebe aber den

Unterſchied der Klaſſen im Allgemeinen und fuͤr die

ukunft nicht auf , und hindere die wieder zu geſchehende
ufnahme von bloſen Schutzbuͤrgern nicht , ſeye alſo

keine Maxime und kein Geſetz , ſondern blos ein vor —

uͤbergehendes Factum , und ohne rechtliche Conſequenz .

Shr . v Túårfheim : , Der Redner Hat mih

mißverſtanden. Jh habe niht gefagt , daf feine Mn -

raͤge deßhalb verwerfich feyen , weil fie aug einem

erworfenen Princip kaͤmen, ſondern ich habe nur zur

ſparung unfruchtbarer Eroͤrterungen bemerken wollen ,

aß es uͤberfluͤſſig ſeyn werde , jedesmal alle einzelne
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Antraͤge ausfuͤhrlich zu beſtreiten , welche auf ein Grund⸗
princip gebaut ſeyen , deſſen Nichtanerkennung ſchon aus

vorausgegangenen Beſchluͤſſen zu abſtrahiren ſeye . Ich
glaube naͤmlich , daß man ſich hier in dieſer Verſamm —
lung aller ſolcher Eroͤrterungen enthalten muͤſſe , von

welchen man vorausſieht , daß ſie zu keinem Reſultat
fuͤhren, und aus dieſem Grund iſt auch nicht alles
das ſtillſchweigend zugegeben , was man nicht ausdruͤck⸗
lich widerlegt . Uebrigens erwiedere ich auf die Be —

hauptung , daß der v. Rotteckiſche Vorſchlag ſelbſt aus
den im Commiſſionsbericht ausgefuͤhrten Principien ge —

rechtfertigt werden koͤnne , daß wenn nach dieſen letztern
etwas Privatrechtliches in den Verhaͤltniſſen unſerer
Gemeinden anerkannt wird , daſſelbe nur von der hiſto —
riſchen Vermiſchung verſchiedener Elemente abgeleitet
wird , und daher auch nur ſo weit es hiſtoriſch begrun —
det iſt , beachtet werden kann .

Auf die vom hohen Praͤſidium gehaltene Um —

frage erklaͤrte ſich die Kammer einhellig ( mit Ausnah⸗
me des Hofraths von Rotteck )

mit dem von Zachariaͤ vorgeſchlagenen Zuſatz
einverſtanden .

Das hohe Pråfidium erflårt , dafi hiernach der Mr -

trag deg Hofraths v. Rotteck , den fraglichen Gemein -

den die Einfuͤhrung des Klaſſenunterſchieds zu erlauben ,
verworfen fey ,

v. Rotte ermiedert , daf der eigentliche Sinn
feines Antrages nicht dahin gegangen , den Gemeinden
das Redt zu ertheilen , den beſprochenen Klaſſenunter —
ſchied einzuführen , ſondern vielmehr das Redt

jener ihnen natuͤrlich zuſtehenden Befugniß ſolcher Ein —

fuͤhrung zu entſagen . In der Wirkung laufe jedoch
der gefaßte Beſchluß guf eines hinaus , naͤmlich auf
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Verwerfung ſeines Antrags , nur klinge die von ihm ,
m Proponenten , gemachte Faſſung des Antrags po—⸗

pulaͤrer, und druͤcke ſeine Geſinnung beſſer aus , als
die Faſfung des hohen Praͤſidiums .

Zachariaͤ : Ich erlaube mir zu dem Verbeſſe —

rungsvorſchlage des Herrn Bisthumsverweſers Frhrn .
v. Weſſenberg die Nachverbeſſerung hinzuzufuͤgen :

daß die Commiſſion beauftragt werde , einen

Zuſatz wegen der Aufhebung des fraglichen Klaſ —

ſenunterſchieds vorzulegen .
Denn gar manche Intereſſen und Verhaͤltniſſe ſind

wohl zu beruͤckſichtigen, wenn von einer die Auf -
hebung diefeg Unterfchiedeg die Rede ifi. Man nehme

B. an , daf eine Gemeinde zu 3 ang Ortêbůr -

Sen und zu % aug Schugbirgern befånde : wirde eg

nicht leicht geſchehen koͤnnen , daß die Schutzbuͤrger die

Mehrheit der Stimmen får die Aufhebung des Unter —

ſhieds gewaͤnnen ? Und wuͤrde es bitig fen , die

p berigen
Ortsbuͤrger ſo aus ihrem Beſitzſtande zu

en ?

— Srhrn . v. Wefenberg und v. Tuͤrkheim
âren fich gegen die Zuricgabe an die Commiffion ,

J die Sache ſo einfach ſeye , daß ſie gleich jetzt
tſchieden werden koͤnne . Letzterer verweiſt zugleich

J die Stelle im Commiſſionsbericht von Seite 41

9 42 zur Rechtfertigung , daß in demſelben die Frage:
A

auch Nichtberechtigte dber die Aufnahme in die

fe
affe der Berechtigten mitſtimmen koͤnnen ? nicht uͤber —

en , wiewohl , nur darauf hingedeutet worden ſeye .

RegComm . geh . Ref . Frhr . v. Liebenſtein :
Seaͤuſſerte Bedenklichkeit werde ſich leicht durch die

Rimming beben , daf uͤber die Frage von Mufpe -
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bung des Klaſſenunterſchieds nur diejenigen Gemein -

deglieder eine entſcheidende Stimme haben ſollen , dte
der hoͤher berechtigten Klaſſe angehoͤre , und daß die

Aufhebung nur durch die Mehrheit ihrer Stimmen be —

ſchloſſen werden koͤnne ; auch koͤnnte etwa feſtgeſetzt wer —

den , daß ſtatt der einfachen Stimmenmehrheit zwey
Drittel der Stimmen der Höher Berechtigten erfordert
würden .

v. Rotte . fimmt får die Zuruͤckgabe an die

Commiſſion , weil hier ein weſentlicher Verbeſſerungs⸗
vorſchlag gemacht ſeye .

Die Kammer entſchied ſich aber nach geſchehene !
Umfrage mit Ausnahme von 3 Stimmen gegen die

Zuruͤckgabe an die Conmiſſton .

v. Kettner haͤlt die Sache , uͤber welche ge —

ſtritten wird , von gar keinem praktiſchen Werth , da

die Berechtigten in der Gemeinde zum Beſten der An —

dern nicht auf ihre Rechte verzichten wuͤrden .

v. Rotteck glaubt das Gegentheil , und erwal —

tet mit Zuverſicht , daß viele Gemeinden nicht nur

durch einfaches , ſondern durch eminentes Stimmen

mehr auf Rechte verzichten werden , von denen ſie eiu⸗
ſaͤhen, daß ſie dem Geiſte der Zeit zuwiderliefen . Er

traue ſolche liberale Geſinnung den Gemeinden um ſo

mehr zu , als er ohne dieſes ſich nicht erlauben duͤrfte-

eine åhulihe Bereitwilligfeit der Entfagung auch an ?

dern Staͤnden und Klaſſen zuzumuthen . Noch bemerkt
der Redner gegen Zachariaͤ , daß wenn die Stimmen
der Schutzbuͤrger hinzuzuzaͤhlen waͤren , es wohl unud —

thig ſeyn duͤrfte, dieſelben auch nur einzuholen , indem

ihre Zuſtimmung zu einem ihnen zu machenden Ge —

ſchenk wohl moͤchte vorausgeſetzt werden . Es handle
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fich pier aber bon der Stimme der Schenkenden ,

alſo der Berechtigten allein .

Das hohe Praͤſidium ſtellte hierauf folgende

Fragen :
1 ) Sol den Gemeinden ein Weg offen gelaſſen wers

den , wie ſie den ſchon beſtehenden Klaſſenunter —

ſchied aufheben koͤnnen ?

2 ) Sollen die Bürger ohne Unterſchied úber die

Aufhebung ftimmen ?

) Sind zur Aufhebung des Unterſchieds L TA

Mehrberechtigten erforderlich ?

Die erſte Frage wurde von der Kammer einhellig

bejaht , mit Ausnahme des Land —Oberjaͤgermeiſters
v. Kettner , welcher glaubt , daß hierdurch unter die

Gemeinden ein Zankapfel zur ewigen Zwietracht ge⸗

worfen ſey .
Die zweyte Frage wurde von 11 gegen 3

Stimmen verneinend , die dritte aber von 9 gez

gen 5 Stimmen bejahend entſchieden .

6

Irhr . v. Tuͤrkhe im macht auf die in dem Com -

miſſtonsbericht vorgetragene Verſchiedenheit der Anſich⸗
ten unter den Commiſſtonsmitgliedern aufmerkſam ;

hebt die abweichenden Antraͤge der Majoritaͤt und Mi —

noritaͤt aus, erlaͤutert die daſelbſt ausgefuͤhrten Gruͤnde

der letztern , und bemerkt , daß ein anderes Mitglied

ihm gegenuͤber die Vertheidigung der Vorſchlaͤge der

Majoritaͤt uͤbernehmen moͤge .

Frhrav . Falkenſtein : Als Mitglied der Commiſ⸗
ſion erlaube ich mir die Bemerkung , daß ich fuͤr die

Beſtimmung dieſes Sen , fo wie er im Entwurf ſteht ,

ſtimme .
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Ih Habe dabey die Befugniß , an verſchiedenen
Orten Gewerbe treiben zu duͤrfen, im Auge , weil es
doch Gewerbe gibt , deren Natur eine ſolche Ausdeh⸗
nung erfordere , um mit Vortheil betrieben werden zu
koͤnnen. Wenn nun gleich die politiſchen Rechte in
einer Gemeinde , deren Ausuͤbung nun durch den Wohnſitz
beſtimmt wird , die weſentlichſten , und gleichſam von
hoͤherer Bedeutung ſind , ſo iſt doch der Fall ihrer
Ausuͤbung weit ſeltener , als jener , welche wie die Ge —
werbe zu den nutzbaren Buͤrgerrechten und zu dem
Nahrungszweige gehoͤren . Daher halte ich es der
Sache fuͤr angemeſſener , den Sinn dieſes Hen ſo dar —
zuſtellen , daß die nutzbaren Buͤrgerrechte als Regel ,
die politifhen aber als Ausnahme gelten ,

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein
fhliefen Gidh viefer Anfiht aus dem Grunde an , weil
durch Fabriken viele Haͤnde beſchaͤftigt und genaͤhrt,
auch durch die Concurrenz mehrerer Handwerker und

Kuͤnſtler beſſere Arbeiten geliefert wuͤrden .

Zachariaͤ : Nah dem , wag wey vereprliche WMitz
glieder der Commiſſion uͤber die vorliegende Frage
bereits geſagt haben , wuͤrde ich mich uͤberall nicht fuͤr
berufen halten , mich uͤber denſelben Gegenſtand zu
erklaͤren, wenn ich nicht namentlich dazu aufgefor —
dert worden waͤre .

Ich bin nun fuͤr die Regel , daß man an mehreren
Orten zugleich Buͤrger ſeyn koͤnne , zuvoͤrderſt aus einem
allgemeinen Grunde . Alle Gemeinden haben den
Hang , ſich zu ſchließen , andere von der Theilnahme
an der Gemeinſchaft auszuſchließen . Das gilt nicht
blos von den Gemeinden , von welchen der Geſetzent⸗
wurf handelt , ſondern von allen und jeden Gemein
beiten überhaupt . Ich ſelbſt bin von mehreren Ge -
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meinheiten Mitglied geweſen ; ich bin es woh . IA
felg babe mich von diefem , Hange nicht frey erhalten
koͤnnen. Ich nenne dieſen Hang den ſpießbauͤrgerlichen

eit der Gemeinden . Der Staat muf dieſem Geiſte
entgegenarbeiten ; beſonders was die dermalen in Frage

ehenden Gemeinden betrifft , wenn anders dieſe n
ein

nothwendiges Uebel find .
Fuͤr dieſelbe Regel ſcheint mir noch folgender

beſonderer Grund oder Umſtand zu ſprechen : Das

praktiſche Intereſſe der Frage iſt hauptſaͤchlich das : ob
einer an mehreren Orten zugleich ein buͤrgerliches Ge —
werbe zu treiben berechtigt ſeyn ſoll ? Denn ſowohl
nach dem bisherigen Rechte , als nach dem vorliegenden

eſetzentwurf iſt das Recht , an einem Orte ein Gewerbe
zu treiben , in der Regel durch das Buͤrgerrecht bedingt .
dun ſcheint es mir in jeder Beziehung unzulaͤſſig zu ſeyn ,
ie Gewerbefreyheit in dieſer Hinſicht zu befchraͤnken .

Man wuͤrde ſo in gar manchen Faͤllen den Kauf⸗
Md Gewerbsleuten die Moͤglichkeit beuehmen , ihren

uternehmungen eine groͤßere Ausdehnung zu geben .
nf jeden Fal if es vortheilhaft , einem jeden Zwei —

el , Der deßhalb erhoben werden koͤnnte , vorzubeugen .
Sh gehe fogar nocd ) weiter . Ich wuͤrde es ſogar

unbedenklich finden , daß ein Gemeindebuͤrger , der an

ehreren Orten zugleich Buͤrger iſt , an allen dieſen
tten auch die politiſchen Rechte eines Buͤrgers

Asben fönnte . Doh das nun beylaͤufig . Endlichwill ich auch nicht bergen , daß mich gegen die entge —
ſengeſctte Meinung ſchon das einnehmen wuͤrde , daß ſie

mancher Strebepfeiler und Nachbeſtimmungen bedarf .

Frhr . y, Tuͤrkheim : Ein ſpießbuͤrgerlicher Geiſt
gewiß weit mehr genaͤhrt , wenn man die Buͤrger⸗

und alles , was Gegenſtand eines Vorbehaltes
n fann , in dem Gemeindewefen zur Hauptfache , und

Benige
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Sie politifhen Bürgerrechte zur Nebenfache maht , und

auf erſtere die Regel , auf letztere die Ausnahme gruͤn⸗

det . Daß aber die politiſchen Rechte eines Buͤrgers

nicht als ein Reſervat an einem Orte ausgeuͤbt werden

koͤnnen , deſſen Beduͤrfniſſen und Verhaͤltniſſen man durch
auswaͤrtige Niederlaſſung fremd geworden iſt , ſollten

wenigſtens diejenigen nicht in Abrede ſtellen , welche in

den Gemeinden Staatsanſtalten erkennen . Nur wer un —

ter ſeinen Mitbuͤrgern lebt , thaͤtigen Antheil an ihren
Angelegenheiten nimmt , und den taͤglichen Gang der —

ſelben beobachtet , ſoll unter ihnen ſtimmen und waͤhlen/
nicht aber wer aus der Ferne vorbehaltene Rechte nur

wie eine Domaͤne behandelt .

Die Ruͤckſicht auf Gewerbetreibung gehoͤrt gar nicht

hieher ; die Gewerbeordnung muf beftimmen , ?

man alle , oder welche Gewerbe man an merere

Orten treiben darf und wag in diefer Beziehung beal

fichtigt wird , Dag wird man auch Dort , wo der Gig die⸗
ſer Materie iſt , allgemein und nicht blos fuͤr ſolche , wel⸗
che ſich ein doppeltes Buͤrgerrecht verſchaffen koͤnnen , zu

erreichen wiſſen. Uebrigens will ich nur darauf auf⸗

merkſam machen , daß auch ſchon nach den gegenwaͤrtig
beſtehenden Geſetzen — abgeſehen von der projectirten
Abaͤnderung derſelben —die nicht zuͤnftigen Gewerbe/
worunter gerade diejenigen begriffen ſind , von welchen

man annimmt , daß ſie ins Große betrieben werden koͤn⸗

nen , und deren Ausuͤbung nicht an einen Ort gebun⸗
den ſeyn ſoll , von einem Gemeindebuͤrgerrecht ganz un⸗

abhaͤngig ſind . Daß die von der Minoritat vorgeſchla—
gene Faſſung mancher Strebepfeiler bedarf , iſt vor

Hand bloße Verſicherung ; wird ſie im Allgemeinen
an⸗

genommen werden , ſo mag jeder zeigen , wo er eine

Ausbeſſerung noͤthig finde .
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Frhr . v. Weſſenberg : Vollkommen ſchließe ich

midh den Anſichten des Herrn geh . Hofraths Zachariaͤ

an . Es iſt kein rechtlicher Grund zu finden , warum

jemand nicht an mehreren Orten Buͤrgerrechte ſollte
ausuͤben , und insbeſondere , warum man nicht an

mehreren Orten ſollte zugleich Gewerbe treiben duͤrfen .

Daher finde ich in dem Antrage der Mehrheit der Com —

miſſion eine wahre Verbeſſerung des Beſchluſſes der

zweyten Kammer , welcher nur den Genuß der Gemeinde —

nutzungen an mehreren Orten einraͤumen will .

Reg . Comm . geh . Ref . Frhr . v. Liebenſtein :

Die Anſicht der Minoritaͤt der Commiſſion ſtimme mit

dem uͤberein , was im §. 9. des von der Regierung

vorgelegten Entwurfs ausgeſprochen geweſen . Dieſes
Aber feye Dag Reſultat einer langen Discuſſion in der

zweyten Kammer im Jahr 180 geweſen .

Er wuͤrde indeſſen niemals zu der im §. 9 aufges

telten Xnficht gefimmt haben , wenn er darin eine

Beſchraͤnkung des Princigs der Gewerbefreyheit haͤtte

ſehen koͤnnen . Wie er die Sache betrachte , ſo koͤnne

aber einer liberalen , zeitgemaͤßen Gewerbeordnung durch

dieſe Beſtimmung in der Gemeindeordnung auf keine

Weiſe praͤjudicirt werden .

v . Rotteck vertheidigt gleichfalls die Anſichten

Minoritaͤt , und zwar nicht aus dem Grunde , weil

die Gemeinden Staatsanſtalten ſeyen — denn Mitglied

von mehreren Staatsanſtalten zu ſeyn , moͤge unbedenk —

lich geſtattet werden , — ſondern vielmehr deßhalb , weil

ſie keine , oder wenigſtens obgleich ſie ſolche ſeyen -

Nur eine Gemeinde , aber dieſe ausſchließend , habe An —

ſpruͤche auf alle Kraͤfte eines Buͤrgers , und wie eine

a nn nan
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Doppelehe dem Zwecke des Ehebandes zuwider —

laufe , ſo ſeye eine Vereinzelung der Kraͤfte des Buͤr⸗

gers in mehreren Gemeinden dem Zweck wie der Na⸗

tur des Gemeindeverbands entgegen . Uebrigeng halte

er noch mehrere Beſtimmungen noͤthig , wie z. B . uͤbet

die Frage : wie lange ruht das Buͤrgerrecht ? hoͤrt es

mit dem Tod des Buͤrgers auf , oder geht es auf ſeine

Erben uͤber ? Dann , wie iſts mit denjenigen , deren der
§. 3 des Entwurfs der zweyten Kammer erwaͤhnt , wel⸗

che mehrere Wohnorte haben ?

Reg . Comm . geh . Ref . Frhr . v. Liebenſtein und

Frhr . v. Tuͤrkheim erklaͤren ſich wechſelſeitig in Be—
zug auf die Stelle :

„ Wer mehrere Wohnorte hat , gehoͤrt zu der Ge

REOR A

welche im Gefegentwurfe den §. 8 ausmacht , von der

zwepten Kammer dem Ş. 3 ihrer Redaction einverleibt

worden , nach Dem Antrage der Commiffion aber gand

weggelafen werden folle .

Zachariaͤ fuͤhrt das Streitgeſpraͤch wieder auf

die zwey Fragen zuruͤck:

Erſtens : Solls Regel ſeyn , daß einer an mehre⸗

ren zugleich Buͤrger ſeyn koͤnne, und verweist auf den

S7 . i

Zweytens : Iſt das Buͤrgerrecht durch den Wohn⸗

ſitz bedingt ?

v, Roſtteck wiederſtreitet die Folgerung aus F. 51r

da in demfelben eine febr unvollfåndige und zugleich
unrichtige Aufzaͤhlung von Gemeindsbuͤrgerrechten , na⸗

mentlich eine Vermiſchung von ſt a at s - und ge⸗
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meinds buͤrgerlicher Rechte vorkommen , und wieder —

holt ſeinen Vorſchlag , den den alſo zu faſſen :

„ die Gemeinderechte kann Niemand in einer an -

dern Gemeinde augåben , als in welcher er auch

die ſta ats buͤrgerlichen Rechte ausuͤbt . “

Frhre v. Weſſenberg : Der §. 6 in dem Ent -

wurf der zweyten Kammer ſagt ausdruͤcklich :

„ Niemand kann Buͤrgerrecht in zwey Gemeinden

zugleich ausuͤben , mit Ausnahme der Nutzungsrechte ,

wenn dieſe auf dem Gute haften . “ Unter dieſen Nu —

zungsrechten iſt die Freypeit und das Recht Gewerbe

zu treiben , gewiß nicht begriffen . Die Erfahrung lehrt

Aber nur zu ſehr , daß die Gemeinden ausnehmend ge —

neigt ſind , die Ausuͤbung von Gewerben zu erſchweren ,

und davon auszuſchließen . Darin geſchehen offenbare

Ungerechtigkeiten . Um ſo nothwendiger iſt es hier , in den

K. 6 eine Beſtimmung aufzunehmen , die ſolchem Unrecht

begegnet . Eine ſolche Beſtimmung liegt aber in dem

Beyſatze des Commiſſtonsantrags : „ Im uͤbrigen iſt

das Gemeindebuͤrgerrecht und deſſen Ausuͤbung von

dem Wohnſitz unabhaͤngig . “ — Dieſer Satz erwaͤhnt

zwar nicht ausdruͤcklich des Rechts Gewerbe zu treiben .

Aber dieſes Recht iſt doch durch denſelben hinreichend

gewaͤhrt.

Auf die vom hohen Praͤſidium geſtellte Frage
erklaͤrte ſich die Kammer mit 10 gegen 4 Stimmen

fuͤr den Antrag der Majoritaͤt in der Commiſſion .

v. Rotteck aͤuſſert ſein Bedauern , daß nicht zu —
erſt uͤber den gedachten Verbeſſerungsvorſchlas
abgeſtimmt worden ſey , indem jetzt von keinem ween

uſatz mehr die Rede ſeyn koͤnne .

Protokolle der 1. Kammer . sr Vd.
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Die Weglaſſung dieſes 8. wurde ohne weitere

Bemerkung nach dem Commiſſtonsantrag beſchloſſen.

Se

Frhr , V. Türfheim erlaͤutert die Veraͤnderung

nach dem Commiſſtonsantrage , und macht zugleich als

eigene Bemerkung darauf aufmerkſam , daß nach dem

Geſetzentwurf eine große Ungleichheit zwiſchen den Kin⸗

dern ſolcher Staatsdiener , welche in Dienſtthaͤtigkeitver⸗
ſtorben ſind , und den Kindern der Penſioniſten beſtehe ,

weil letztere durch die beliebige Niederlaſſung ihren

Kindern in einer jeden Gemeinde des Landes , wo ſie

wollen , das Buͤrgerrecht verſchaffen koͤnnen , waͤhrend

die Kinder activer Staatsdiener es nur da verlangen

koͤnnten , wohin der Dienſt den Valer gerufen habe⸗

Dieß habe er auch in der Commiſſton bemerkt ; da aber

keine Veraͤnderung beſchloſſen worden , ſo ſeye er auch

dem Commiſſtonsbericht daruͤber hinausgegangen -

glaube jedoch hier dieſes Mißverhaͤltniß bemerklich ma⸗

chen zu muͤſſen .

b. Rotted : Wenn die Regierung dag ihr M

Entwurf zugeſchiedene Recht , dag Schutzbuͤrgerthum
zu verleihen , ohne , oder ſelbſt gegen den Willen der

Gemeinden , wirklich erhaͤlt, ſo iſt es unnoͤthig , den Kin⸗
dern der Staatsdiener ſchon zum Vorhinein das all

gemeine Recht der Schutzbuͤrger gefetzlich zu verlei —

hen ; denn wo ſie wirklich dazu geeignet und wuͤrdig

ſind , da kann ja die Regierung ſie zu Schutzbuͤrgern
erklaͤren . Es iſt aber auch gefaͤhrlich , weil da⸗

durch auch Unwuͤrdige oder eines billigen Anſpruch
Ermangelnde den Gemeinden als Mitglieder aufgedrun⸗

gen werden . Ja wenn auch die Regierung das Recht



i

⸗

Sechs und vierzigſte Sitzung vom 14 . Dec . 301

Schutzbuͤrgerthum zu verleihen , nicht behauptete , ſo

waͤre gleichwohl jene allgemeine geſetzliche Beguͤnſtigung
theils unnoͤthig , theils gefaͤhrlich und unge —

recht ; letzteres aus dem eben angefuͤhrten Grunde der

Benachtheiligung der Gemeinden durch das Aufdrin —

gen oftmals unzuverlaͤßiger und laͤſtiger Mitglieder ;

erſteres , weil durch den Fortgenuß desjenigen Ein —

wohner⸗ und Staatsbuͤrgerrechtes , welches

der Vater beſeſſen , alle billigen Anſpruͤche der Kinder

erfuͤllt ſind ; es verſteht ſich in der Vorausſetzung , von

welcher ich ausgehe , daß das Gewerb erecht als ein

ſta at s buͤrgerliches, demnach vom Gemeindebuͤr —

gerthum unabhaͤngiges , Recht anerkannt werde .

Uebrigens iſt wohl zu erwarten , daß in derſelben Vor —

aus ſetzung , wornach das Hauptmotiv engherziger Aus —

ſchließung von ſelbſt wegfaͤllt , die Gemeinden immer

bereit feyn werden , die zur Aufnahme als Búrger wahr -

baft mårdigen und geeigneten Sóhne Von Staats die⸗
nern als ſolche wirklich anzunehmen .

Auf dieſe Betrachtung gruͤnde ich den Antrag , die

Kinder der Staatsdiener auf die ihren Vaͤtern ertheil —

ten , ftaatgbůrgerlihen : - und ) Einwohner -

tehte in den Gemeinden , wo ihr Bater den Staatg -

dienſt verſah , zu beſchraͤnken , und ihnen nur alsdann ,

wenn entweder ihr Vater zehn Jahre lang in ei —

ner Gemeinde als Staatsdiener gewohnt , oder wenn

ſie ſelbſt ſo lange in derſelben gelebt haͤtten , einen ge —

ſetzlichen Anſpruch auf das Gemeindebuͤrgerrecht da —

ſelbſt zu ertheilen .

Hebel ſtimmt mit dieſer Anſicht der Hauptſache
nach uͤberein , und wuͤnſcht nur , daß eine kuͤrzere Zeit
als die vorgeſchlagene beſtimmt werden moͤchte , da ein

K
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Vater ſelten 10 Jahre an einem Ort angeſtellt ſeye ,

noch ſein Kind ſich ſo lange dort aufhalten werde ; auch

ſeye das Buͤrgerrecht dem Kind keineswegs als Beloh⸗
nung fuͤr die Verdienſte des Vaters in dem Ort zu er —

theilen , wo der Vater angeſtellt war , ſondern weil die
Rinder doch an irgend eine Gemeinde Anſpruͤche ha—

ben muͤßten .

Reg . Comm , geh . Ref , Frhr . v. Liebenſtein wirft
einen Blid auf den F. 4 zuruͤck, mwo die Kinder Der

Gtaatgdiener nicht gleich ihren Eltern unter die Mus ?

nahmen von der allgemeinen Regel gefellt worden . Sie

gehoͤrten Kraft Geſetzes dem Gemeindeverband an , und es

muͤſſe mithin hier dafuͤr geſorgt werden , zu beſtimmen , wie

und wo fie fih dem Gemeindeverband anreihen folen -

Sie hätten Anfprùche darauf , in der bürgerlichen Ge —

ſellſchaft ihr Fortkommen finden zu koͤnnen . Dieſe An⸗
ſpruͤche muͤßten ihnen geſichert werden , ſie waͤren es

aber nicht , wenn in der Gemeindeordnung dafuͤr keine

Vorſorge getroffen werde .

Irhr . v. Weſſenberg : Wenn gleich nicht das

ſtrenge Recht , ſo ſpricht doch die groͤßte Billigkeit
dafuͤr , daß den Kindern der Beamten irgendwo CiN

Bürgerrecht gefihert werde . Solche Kinder wuͤrden

fong zuweilen in grofe Berlegenþeit in Hinfiht ihrer

fùûnftigen Berforgung gerathen . Um Dief zu hindern
muf diefen Kindern an einem gewifen Ort ein gefesti
cher Anſpruch geoͤffnet werden . Am liebſten haͤtte ich

zwar den Geburtsort als allgemeine Norm vorgeſchla⸗

gen . Allein der von dem Herrn Regierungscommiſſaͤr
vorgebrachte Gegengrund beſtimmt mich jetzt , dem Vor —

ſchlage der Commiſſion unbedingt beyzutreten , weil ich
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keinen Vorſchlag zu machen weiß , der wenigern In⸗

convenienzen unterlaͤge .

Frhr . v. Tuͤrkheim beſtreitet die vom Hofrath
v. Rotteck vorgeſchlagene Veraͤnderung , vorzuͤglich aus

dem Grunde , weil von der Regel , daß jeder Staats ,

buͤrger Mitglied einer Gemeinde ſeyn ſolle , keine an —

dere Ausnahmen gemacht worden ſeyen , als fuͤr ſolche

Claſſen , deren Verhaͤltniſſe ihrer eigenen Natur nach
von dem Beduͤrfniß , einer Gemeinde anzugehoͤren , ganz

unabhaͤngig ſeyen ; dieß ſeye der Fall bey Staatsdie —

nern , aber nicht bey ihren Kindern , welche , Da der

Stand ihrer Båter niht erbtich fey , gar feine eigene

Clafe bildeten , welche durch irgend etiwag Beſonderes

charakteriſirt werden koͤnne , und daher auh niht alg

cine folché behandelt werden dDărften .

Bahari : Wenn ih ander dem Taden der big -

berigen Verathung gehõrig gefolgt bin , fo handelt eg

fh um folgende wey Fragen :

Erſtens : Soll dem . 4 noch eine Ausnahme zum

Vortheile der Kinder der Staatsdiener einverleibt wer —

den ? und dieſe Frage kann man wohl in mancher Hin —

ſicht die Vorfrage nennen .

Zweyhtens : Soll das Vorrecht , welches der F. 8

den Kindern der Staatsdiener einraͤumt , beſchraͤnk —

ter gefaßt werden , als es in dieſem Sen gefhehen ift ?

und auf welche Weiſe ?

Anlangend die erſte Frage , ſo ſehe ich keinen

Grund, die Kinder der Staatsdiener von der nun ein —

mal angenommenen Regel , daß ein jeder Staatsbuͤr⸗
ger zugleich Buͤrger einer Gemeinde ſeyn muͤſſe , aus —

zunehmen . Durch eine folhe Ausnahme mwårde eine

*
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Art von Geburts adel zefiftet werden . Die kbri

gen Ausnahmen gruͤnden fich auf die perſoͤnlichen

Eigenſchaften oder Verhaͤltniſſe der Ausgenommenen .

Schwieriger iſt die zweyte Frage ; denn ſchwan —

kend iſt der Boden , wenn von einem Vorrechte die

Rede iſt . Der Grund des Vorrechts , welches der

S. 8 den Kindern der Gtaatgdiener einråumt , ift of

fenbar der , dafi die Gtaatgdiener niht berechtigt find

den Ort ihres Aufenthalts willkuͤhrlich zu waͤhlen . Mit

dieſem Grunde nun ſcheinen mir die von einigen ver —

ehrlichen Mitgliedern gethanen Vorſchlaͤge , das Vor —

recht auf den Geburtsort zu beſchraͤnken , oder durch ei —

nen zehnjaͤhrigen Aufenthaltsort der Eltern oder der Kin⸗

der zu bedingen , uͤberall nicht vereinbar zu ſeyn . Da⸗

gegen ſcheint mir der von dem Herrn Staatsrathe/ ,
FIrhrn . v. Tuͤrkheim , gemachte Vorſchlag , das fragliche

Vorrecht nicht auch auf den Ort auszudehnen , wo der

Staatsdiener ſich als Penſioniſt bleibend niederge —

laſſen hat , um ſo mehr auf Beachtung Anſpruch zu ha

ben , da dieſer Fall nicht unter jenem Grunde des Vor —

rechts begriffen iſt .

Reg . Comm . geh . Ref - Frhr . v. Liebenftein pe

Flårt fich aug dem Grunde får die Beybehaltung der

Clauſel wegen der Kinder der Penfioniften , weil auch
ihre Vaͤter Staatsdiener ſeyen , und macht auf die

Verhandlungen der zweyten Kammer uͤber dieſen punct
aufmerf fam , wo alle Gründe får und dagegen umfiánd ?

lih entwidelt worden ſeyen .

v. Rotted vertheidigt feinen gemachten Borfhles

gegen die erhobenen Angriffe . Er bemertt insbeſondere
E r —

gegen Zadharià , daf er får die Rinder der Staats



E

NR
S

E

`

1

Sechs und vierzigſte Sitzung vom 14 . Dec . 305

diener keineswegs ein Privilegium der Geburt

ſtatuiren , vielmehr der Statuirung eines ſolchen ſich

entgegenfegen wolle ; niht von der Verbin —⸗
lich keit , in einen gemeindsbuͤrgerlichen Verband zu

treten , wolle er ſie freyſpriech en , ſondern das ihnen

zugedachte Geburtsrecht zu ſolchem Verband in

zwanzig Gemeinden beſtreiten . Hierdurch gedenke

er jedoch blog die Rechte der Gemeinden zu wahren ,

feinegwegs die Kinder der Beamten niederzudruͤcken.
Dieſelben wuͤrden ja , wenn auch ſein Antrag durch⸗

gienge , er ſtens das ihrem Vater etwa eigen gewe⸗

ſene , angebohrne oder erworbene Gemeindsbuͤrgerrecht

von demſelben erben ; zweytens , wenn der Vater

blos Staatsbüͤrger geweſen , gleich ihm das Xu f -
enthaltgredþt in allen Gemeinden , wo derſelbe

den Staats dienſt geuͤbt, und damit auchdas Gewe r b v⸗

recht weil dieſes naͤmlich nach ſeinem Begriff ein

ſtaat sbuͤrgerliches , nicht aber eingemeinds buͤrgerli —

ches ſey — in denſelben Gemeinden , und auch die Theil⸗

nahme an den allgemeinen Localanſtalten daſelbſt ge -

nießen , und dann erſt noch den geſetzlichen Anſpruch auf

das Gemeindebuͤrgerrecht allda haben,wo ihr Va —

ter oder ſie ſelbſt durch 103aͤhrigen Aufenthalt eine naͤhere

Verbindung mit einer Gemeinde geſchloſſen , und alſo

natuͤrlich nicht blos Durch Fiction ihr angehoͤrig ge⸗

worden . Es ſeye alſo wohl hinreichend fuͤr ſie ge ’

ſorgt , und ein Mehreres koͤnne der Staat nicht fordern ,

wenn er nicht feine Beamten und ihre Familien auf

Unfoften einzelner Gemeinden begünftigen , anz

ftatt aug den Mitteln der Gefammtheit belohnen wolle .

Auf die von dem hoben Pråfidium gegeten

Fragen murde von der Kañmer einhellig ( mit Ausnah —

me deg Hofraths v. Rotte )
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beſchloſſen :
1) daß die in Antrag gebrachte Ausnahme nicht

ſtatuirt werden ſolle .

2 ) Dagegen den §. S nah dem Antrag der Com

miffion anzunehmen , und

3 ) ( mit 9 gegen 5 Stimmen ) daß auchdie Beſtim⸗

mung wegen der Kinder der Penſioniſten nach der

Redaction der zweyten Kammer beyzubehalten ſey .

Die Sitzung wurde geſchloſſen .

Zachar iaͤ .

v . Rott eck.
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